
 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
  

 
 

 
  

 

      

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

  
  

 
 

 

 
 

 
    

 

 

Versorgung mit therapeutischen Bewegungsgeräten  
  

- Informationsblatt  Informationsblatt-

Wie sehen die gesetzlichen Vorgaben aus?  

Hilfsmittel dürfen nur durch Vertragspartner abgegeben werden. Die KNAPPSCHAFT hat mit vielen 
Leistungserbringern vertragliche Regelungen zur Versorgung der Versicherten mit therapeutischen 
Bewegungsgeräten. Sie können unter unseren Vertragspartnern frei wählen. 

Was sind  therapeutische Bewegungsgeräte?  

Knie- und Schulterbewegungsschienen zur kurzzeitigen Anwendung (CPM-Schienen) sind 
fremdkraftbetriebene Bewegungsapparate zur kontinuierlichen, programmierten, Bewegung von 
Gelenken. Es erfolgt eine zeitlich festgelegte (postoperative) Bewegung nach ärztlich festgelegten 
Bewegungsparametern. 

CPM-Schienen werden in Ergänzung zur Physiotherapie eingesetzt und können diese nicht ersetze n. 
Ihr Einsatz zur konservativen Behandlung oder nach operativen Eingriffen ist indiziert, wenn 

 eine wesentliche funktionelle Beeinträchtigung eines Knie- oder Schultergelenkes vorliegt und 

 trotz regelmäßiger Maßnahmen der physikalischen Therapie (insbesondere Krankengymnastik) u nd 

 der erlernten Eigenübungen der Patientin / des Patienten eine wesentliche Verbesserung des 

alltagsrelevanten Bewegungsumfangs des betroffenen Gelenks nur durch die zusätzliche Anwendu ng 

einer motorenbetriebenen Bewegungsschiene erreicht werden kann. 

Die Behandlung soll eine Gelenkfunktion im alltagsrelevanten Funktionsraum ermöglichen. 

Das Verfahren muss in ein medizinisches Behandlungskonzept eingebettet sein. 

Wie  werden die Produkte vergütet und was ist mit dieser Vergütung abgegolten?  

Der Vertrag regelt die Versorgung mit folgenden therapeutischen Bewegungsgeräten im Rahmen 
einer pauschalen Vergütung. 

 Fremdkraftbetriebene Kniebewegungsschienen und 

 Fremdkraftbetriebene Schulterbewegungsschienen. 

Der Leistungserbringer bleibt während der Versorgung Eigentümer des Hilfsmittels. 

Die Versorgungspauschale beinhaltet die mit der Versorgung im Zusammenhang stehenden Dienst-
und Serviceleistungen. Zu den Dienst- und Serviceleistungen zählen insbesondere: Beratung, Haus- / 
Krankenhausbesuch, Lieferung, Montage, Wartung, Reparatur und ggf. die Abholung des Hilfsmittels 
sowie eine umfassende Einweisung in den Gebrauch. 

Zubehör und Verbrauchsmaterial oder auch die Umversorgung mit einem gleichartigen Hilfsmittel 
sind während der Versorgungsdauer ohne zusätzliche Berechnung zur Verfügung zu stellen. 

Was müssen Sie für Ihre Versorgung tun?  

Die Versorgung mit therapeutischen Bewegungsgeräten hat bei operativen Eingriffen unmittelbar 
nach einer Operation als vorübergehende Maßnahme zu erfolgen. 
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Vor der Versorgung sprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt und lassen sich eine ärztliche 
Verordnung für das medizinisch notwendige therapeutische Bewegungsgerät ausstellen. Auf der 
Verordnung sollten das Produkt und die Diagnose sowie die Behandlungsdauer vermerkt sein. 

Es bedarf ferner einer ärztlichen Bestätigung über die erfolgreiche Erprobung der CPM-Schiene. 

Sie haben die Möglichkeit mit dieser ärztlichen Verordnung direkt einen Vertragspartner der 
KNAPPSCHAFT zu kontaktieren. Dieser wird die für eine Versorgung notwendigen Schritte in die 
Wege leiten. Welcher Leistungserbringer unser Vertragspartner ist, können Sie ganz einfach unter 
www.knappschaft.de/hilfsmittelkompass sehen. 

Oder Sie senden die ärztliche Verordnung an die: 

KNAPPSCHAFT, Fachzentrum für Hilfsmittel, 45095 Essen. 

Dann prüfen wir Ihre Verordnung und melden uns danach bei Ihnen zur Auswahl eines Vertragspartners. 
Bitte legen Sie uns in diesem Fall die ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung bei. 
Diese finden Sie auf www.knappschaft.de unter der Rubrik Hilfsmittel Wie bekomme ich mein 
Hilfsmittel. 

Was muss der Vertragspartner für meine Versorgung tun?  

Der Vertragspartner hat der KNAPPSCHAFT vor der Versorgung einen Kostenvoranschlag 
vorzulegen. 

Wie läuft die Beratung?  

Im Rahmen der Versorgung erhalten Sie eine Beratung sowie Einweisung in den Gebrauch des 
therapeutischen Bewegungsgerätes. Der Vertragspartner setzt zur Beratung nur qualifizierte 
Mitarbeiter mit ausreichender Berufserfahrung in der Patientenversorgung ein. 

Die umfassende Einweisung muss für Sie zum Ziel haben, gezielte Bewegungsabläufe zu 
trainieren um den Erfolg einer Krankenbehandlung zu sichern sowie Gelenk- und Muskelfunktion 
und die Durchblutung zu erhalten. In diesem Beratungsgespräch wird Ihnen ferner vermittelt, wie Sie 
eigenständig Komplikationen sowie Problemsituationen erkennen und vermeiden können. 

Wie erfolgt die Lieferung der Produkte?  

Nach Kostenzusage der KNAPPSCHAFT wird Ihnen der Vertragspartner das therapeutische 
Bewegungsgerät ausliefern und Sie in den Gebrauch einweisen. 

Was müssen Sie zuzahlen?  

Sie leisten lediglich die gesetzliche Zuzahlung, sofern Sie von dieser nicht befreit sind. 

Unser Vertragspartner stellt Ihnen das therapeutische Bewegungsgerät eigenanteilsfrei zur 
Verfügung. 

Eine Aufzahlung ist nur vorgesehen, wenn Sie ein spezielles medizinisch nicht notwendiges Produkt 
wünschen. In diesem Fall werden Sie über die entstehenden Mehrkosten informiert. 

Was ist darüber hinaus von Ihnen zu beachten?  

Bitte beachten Sie, dass bei technischen Problemen und Defekten an dem durch den Vertragspartner 
der KNAPPSCHAFT ausgelieferten therapeutischen Bewegungsgerät ausschließlich dieser 
Vertragspartner für die Beseitigung bzw. Behebung zuständig ist. Kosten hierfür für sind mit der 
Versorgungspauschale abgegolten. 

KNAPPSCHAFT 
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